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MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER GESELLSCHAFT 

 

 

Luxemburg, 28. Januar 2026 

 

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, 

 

Als Anteilsinhaber/in des Fonds werden Sie hiermit vom Verwaltungsrat des Fonds (der 
„Verwaltungsrat“) über bestimmte Änderungen bezüglich des Fonds und seines Teilfonds (der 
„Teilfonds“) informiert. 
 
Wenn nachfolgend nicht anders angegeben, treten die Änderungen am 27. Februar 2026 in Kraft. 

 

1. Aufnahme von Informationen zur Säule 2 

 

In „Abschnitt 4.k – Sonstige Risiken“ wird der Prospekt aktualisiert, um einen Abschnitt über die 

mögliche Anwendung der Ergänzungssteuer gemäß Säule 2 nach luxemburgischem Recht 

aufzunehmen. In diesem Abschnitt werden die Umstände beschrieben, unter denen die 

Gesellschaft oder ein Teilfonds dem luxemburgischen Gesetz vom 22. Dezember 2023 zur 

Umsetzung der OECD-Vorschriften für Säule 2 im Hinblick auf die Ergänzungssteuer unterliegen 

kann. Ferner werden die Zusagen und Verpflichtungen von Anlegern dargelegt, deren 

Beteiligung die Gesellschaft in den Anwendungsbereich der Ergänzungssteuer gemäß Säule 2 

bringen kann, einschließlich der Verpflichtung, einschlägige Informationen bereitzustellen und 

die Gesellschaft für alle damit verbundenen Steuern, Zinsen, Strafen oder Befolgungskosten zu 

entschädigen. 

 

2. Vereinfachte Darstellung der Anteilsklassen 

 

In „Anhang I – Informationen zu den Teilfonds“ wird die Darstellung der Anteilsklassen 

überarbeitet, um sie übersichtlicher zu gestalten und zu vereinfachen. Anstelle der Tabelle für 

den Teilfonds, in der alle möglichen Unterschiede der Anteilsklassen aufgeführt sind, wird in der 

neuen Darstellung nur der Standardsatz von Anteilsklassen aufgeführt, während Einzelheiten zu 

möglichen Unterschieden weiterhin in den Abschnitten 1 und 2 des Prospekts zu finden sind. 

 

Außerdem wird in den Tabellen der Anteilsklassen durchgängig die für jede Anteilsklasse 

geltende maximale Verwaltungsgebühr angegeben.  

 

3. Angabe der Ausschlussstufe von Robeco  

 

In „Anhang VII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird die 

Ausschlussstufe von Robeco mit Stufe 1 angegeben. Die Details zu den Ausschlussstufen von 

Robeco werden in der Ausschlussrichtlinie von Robeco beschrieben, die auf der Website von 

Robeco zu finden ist. Teilfonds, die die Ausschlussstufe 1 von Robeco einhalten, fallen in den 

Anwendungsbereich des Enhanced-Engagement-Programms von Robeco.  

 



 

Für Stufe 1 lauten die Texte nun wie folgt: 
 

E/S-Merkmal bei anderen Anlagen als solchen in Staatsanleihen: 
- Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards und wendet deshalb 

Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und Geschäftspraktiken an, die nach Ansicht von 
Robeco schädlich für die Gesellschaft sind, wie beispielsweise umstrittene Verhaltensweisen, 
umstrittene Waffen und bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen. 

- Der Teilfonds schränkt Anlagen in Unternehmen mit einem erhöhten Nachhaltigkeitsrisiko auf 
Basis von ESG-Risiko-Scores ein, wobei alle derartigen Anlagen durch das Sustainable Investing 
Center von Robeco genehmigt werden müssen, das die Aufsicht darüber führt, dass alle Anlagen 
auf der Basis einer grundlegenden Prüfung des Nachhaltigkeitsrisikos begründet und zulässig sind. 

bei Anlagen in Staatsanleihen: 
- Der Teilfonds fördert bestimmte ökologische und soziale Mindeststandards und wendet deshalb 

Ausschlusskriterien im Hinblick auf Produkte und Geschäftspraktiken an, die nach Ansicht von 
Robeco schädlich für die Gesellschaft sind, wie beispielsweise umstrittene Verhaltensweisen, 
umstrittene Waffen und bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen. Für 
Robeco gelten Anlagen in Staatsanleihen von Ländern, in denen schwerwiegende Verstöße gegen 
die Menschenrechte erfolgen oder die Governance-Struktur kollabiert, als nicht nachhaltig. 
Außerdem hält Robeco für Robeco maßgebliche geltende Sanktionen der UN, der EU oder der USA 
und daraus resultierende (Anlage-)Beschränkungen ein. 

Indikator bei anderen Anlagen als solchen in Staatsanleihen: 
- Die Anzahl der Positionen, die gegen Standards der ILO, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs), den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) 
oder die Leitlinien der OECD für multinationale Unternehmen versto ßen und deshalb zum 
Enhanced-Engagement-Programm gehören. 

Verbindliches 
Element 

bei anderen Anlagen als solchen in Staatsanleihen: 
- Das Portfolio des Teilfonds steht im Einklang mit der Ausschlusspolitik von Robeco Stufe  1 

(https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-policy.pdf). Diese basiert auf Ausschlusskriterien 
im Hinblick auf Geschäftspraktiken, die nach Ansicht von Robeco schädlich für die Gesellschaft sind. 
Demnach weist der Teilfonds unter Berücksichtigung einer Übergangsfrist kein Engagement in 
ausgeschlossenen Wertpapieren auf. Informationen hinsichtlich der Auswirkung der Ausschlüsse 
auf das Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu finden: https://www.robeco.com/docm/docu-
exclusion-policy.pdf. 

bei Anlagen in Staatsanleihen: 
- 1. Das Portfolio des Teilfonds steht im Einklang mit der Ausschlusspolitik der Stufe 1 von Robeco 

(https://www.robeco.com/docm/docu-exclusion-policy.pdf), basierend auf Ausschlusskriterien im 
Hinblick auf Geschäftspraktiken, die nach Ansicht von Robeco schädlich für die Gesellschaft sind. 
Demnach weist der Teilfonds unter Berücksichtigung einer Übergangsfrist kein Engagement in 
ausgeschlossenen Wertpapieren auf. Informationen hinsichtlich der Auswirkung der Ausschlüsse 
auf das Anlageuniversum des Teilfonds sind hier zu finden: https://www.robeco.com/docm/docu-
exclusion-list.pdf.  

 

 

4. Aktualisierung des Prüfprozesses für Anlagen mit erhöhtem Nachhaltigkeitsrisiko 

 
In „Anhang VII – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen per Teilfonds“ wird der Wortlaut der 

ökologischen oder sozialen Merkmale mit erhöhtem Nachhaltigkeitsrisiko, der 

Nachhaltigkeitsindikatoren und der verbindlichen Elemente geändert, um Änderungen am 

Verfahren, wie Anlagen mit einem erhöhten Nachhaltigkeitsrisiko überprüft werden, zu 

berücksichtigen. Die Verantwortung für den Nachweis und die Bestätigung der Eignung solcher 

Anlagen (festgelegt auf ein ESG-Risikorating von 40 oder höher) liegt ab sofort beim Sustainable 

Investing Center of Expertise von Robeco. Frühere Verweise auf die Genehmigung durch einen 

besonderen, von Fachleuten für nachhaltige Anlagen gebildeten Ausschuss wurden gestrichen. 

 

Diese Aktualisierung verdeutlicht die Governance- und Überprüfungsverfahren, ohne die 

Anlagebeschränkungen oder Nachhaltigkeitsziele des Teilfonds zu ändern. 
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Außerdem werden bestimmte kleinere Aktualisierungen und unwesentliche Änderungen in den 

Prospekt aufgenommen. 

 

Hinweis: Ein Entwurf des aktualisierten Prospekts (datiert auf den 27. Februar 2026) ist am 

eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

 

Anteilseigner werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine 

Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilseigner, die mit den vorstehend beschriebenen 

Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können. 

 

Falls Sie nicht der wirtschaftliche Eigentümer der Anteile an der Gesellschaft sind, dann beachten Sie 

bitte, dass Sie verpflichtet sind, den bzw. die wirtschaftlichen Eigentümer über den Inhalt dieser 

Mitteilung zu unterrichten. 

 

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie 

nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden. 

 

Wenn Sie weitere Informationen (oder nach Vorlage eine Kopie des überarbeiteten Prospekts) 

wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco) oder an den eingetragenen 

Sitz der Gesellschaft, oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/en/riam.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Verwaltungsrat von Robeco (LU) Funds III 

 

 

 

Das Domizil der Gesellschaft ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter Acolin Fund Services AG, 

Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, 

Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter für den Anleger, die 

Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden. 

http://www.robeco.com/en/riam

